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Stadt Neuenburg am Rhein 

___________________________________________________________ 
 

Ergebnisprotokoll 
 
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats 
 
 

am 11. Dezember 2017  (Beginn 19:38 Uhr; Ende 20:45 Uhr) 
 

in Neuenburg am Rhein – Sitzungssaal des Rathauses 
 

 

 1. Bürgerfragen/Die Verwaltung informiert 

 
Bürgerfragen: 
 
Keine 
 
Die Verwaltung informiert: 
 
Keine Informationen 
 

 
 

 

 2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 

 
Bürgermeister Schuster gibt zwei Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates vom 13.11.2017 bekannt: 
 
1. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für die Ge-
schäftsführung der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH 
 
II. Beschlussantrag 
 
Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein wird gebeten, die vorgestellte Ge-
schäftsordnung zu Kenntnis zu nehmen. 
 
III. Beschluss 
 
Der Gemeinderat nimmt die vorgestellte Geschäftsordnung zur Kenntnis. 
 
 



   

2. Bestellung der Geschäftsführer sowie eines Prokuristen für die Landesgar-
tenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH.  
 
Vorgeschlagene Personen werden für diese Positionen seitens der Verwaltung vor-
geschlagen: 
 

1. Geschäftsführerin: Frau Andrea Leisinger (Stadt Neuenburg am Rhein) 
2. Geschäftsführer: Herr Tobias de Haen (Förderungsgesellschaft) 
3. Prokuristin: Frau Julia Lechner (Stadt Neuenburg am Rhein) 

 
II. Beschlussantrag 
 
Der Gemeinderat wird gebeten, die vorgeschlagenen Personen mit den dargestellten 
Ermächtigungen für ihre jeweilige Position zu bestellen. Herr Bürgermeister Schuster 
wird ermächtigt, im Rahmen der Gesellschafterversammlung die Bestellung entspre-
chend zu beschließen. 
 
III. Beschluss 
 
Der Gemeinderat erhebt den Beschlussantrag zum Beschluss. 
 

 
 

 

 3. Vollzug des Forstbewirtschaftungsplanes 2016 und Genehmigung 
des Betriebsplanes für das Forstwirtschaftsjahr 2018 
Vorlage: 509/2017 

 
II. Beschlussantrag 
 
Der Gemeinderat genehmigt den vorgestellten Vollzug des Bewirtschaftungsplanes 
für das Forstwirtschaftsjahr 2016 und stimmt dem Betriebsplan für das Forstwirt-
schaftsjahr 2018 zu. 
 

III. Beschluss 
 
Der Gemeinderat erhebt den Beschlussantrag zum Beschluss. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

 
 
 

 

 4. Gebührenkalkulation der Wasserverbrauchsgebühren 2018 
Vorlage: 498/2017/1 

 
II. Beschlussantrag 
 
Die Verwaltung bittet den Gemeinderat die Gebührenkalkulation der Wasserver-
brauchsgebühren 2018 mit Berücksichtigung des Gewinnzuschlages und damit einen 
Preisnachlass für öffentliche Einrichtungen der Stadt in Höhe von 10 % zu beschlie-
ßen. 



   

III. Beschluss 
 

Der Gemeinderat erhebt den Beschlussantrag zum Beschluss. 
Die ermittelte Wassergebühr für das Jahr 2018 bleibt unverändert bei netto 1,22 Eu-
ro/m³. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

 
 
 

 

 5. Gebührenkalkulation der Schmutzwasser- und Niederschlagswasser-
gebühr für das Jahr 2018 
Vorlage: 496/2017/1 

 
II. Beschlussantrag 
 
Die Verwaltung bittet den Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Das gebührenrechtliche Ergebnis des Jahres 2013 wird im Schmutzwasserbe-
reich mit einem Überschuss in Höhe von 150.662,70 Euro und im Nieder-
schlagswasserbereich mit einem Verlust in Höhe von 87.502,44 Euro festge-
stellt. 
 

2. Das gebührenrechtliche Ergebnis des Jahres 2014 wird im Schmutzwasserbe-
reich mit einem Überschuss in Höhe von 93.913,22 Euro und im Nieder-
schlagswasserbereich mit einem Überschuss in Höhe von 63.033,34 Euro 
festgestellt. 
 

3. Folgende Ergebnisse werden in die Gebührenkalkulation 2018 zum Ausgleich 
eingestellt: 
Schmutzwasser Überschuss aus 2013 in Höhe von 150.662,70 Euro 
Niederschlagswasser Verlust aus 2013 in Höhe von 87.502,44 Euro 
Niederschlagswasser Überschuss aus 2014 in Höhe von 63.033,34 Euro 
 

Der vorliegenden Gebührenkalkulation wird zugestimmt und die ermittelten Gebüh-
rensätze für das Jahr 2018 beschlossen. 
 

III. Beschluss 
 

Der Gemeinderat erhebt den Beschlussantrag zum Beschluss. 
Für das Jahr 2018 begeben sich danach folgende Gebührensätze: 
 
Schmutzwasser: 1,42 Euro/m³ (2017= 1,43 Euro/m³) 
Niederschlagswassergebühr: 0,53 Euro/m² (2017= 0,52 Euro/m²) 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
 
 
 
 

 



   

 6. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) der Stadt Neuenburg am Rhein vom 
04.12.2007 (zuletzt geändert am 27.03.2017) 
Vorlage: 497/2017/1 

 
II. Beschlussantrag 
 
Die Verwaltung bittet den Gemeinderat um folgende Beschlussfassung: 
 
Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Neuenburg am Rhein zum 
01.01.2018. 
 

III. Beschluss 
 

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentli-
che Abwasserbeseitigung der Stadt Neuenburg am Rhein zum 01.01.2018. Die 
Schmutzwassergebühr bei Einleitungen beträgt je m³ Schmutzwasser ab dem 
01.01.2018 1,42 Euro. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² der gewichte-
ten versiegelten Fläche ab dem 01.01.2018 0,53 Euro. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

 
 

 

 7. Neufestsetzung der Vergnügungssteuer; Änderung der Satzung über 
die Erhebung der Vergnügungssteuer vom 30.11.2009 (zuletzt geän-
dert am 07.12.2015) 
Vorlage: 499/2017/1 

 
II. Beschlussantrag 
 
Die Verwaltung bittet den Gemeinderat um folgende Beschlussfassung: 
 
Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung der Vergnügungssteuer in Neuenburg am Rhein vom 30.11.2009 (zu-
letzt geändert am 07.12.2015) zum 01.01.2018. 
 

III. Beschluss 
 

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung der Vergnügungssteuer in Neuenburg am Rhein vom 30.11.2009 (zuletzt ge-
ändert am 07.12.2015) zum 01.01.2018. Für das Bereithalten von Spielgeräten be-
trägt der Steuersatz für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht je 
Spielgerät mit Geldgewinnmöglichkeit an den in der Satzung genannten Orten: 
 
Vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 22 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse, 
mindestens jedoch 375,00 Euro pro Monat und je Spielgerät,  
ab dem 01.01.2019 25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse, mindestens je-
doch 425,00 Euro pro Monat und je Spielgerät. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  



   

 

 8. Neufestsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zum 01.01.2018; 
Änderung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und der 
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) 
Vorlage: 500/2017/1 

 
II. Beschlussantrag 
 
Die Verwaltung bittet den Gemeinderat um folgende Beschlussfassung: 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Hebesatz der Gewerbesteuer entsprechend des 
Vorschlages der Verwaltung auf 380 v.H. anzupassen und die beigefügte Satzung 
über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer zum 01.01.2018. 
 

III. Beschluss 
 

Der Gemeinderat beschließt, den Hebesatz der Gewerbesteuer entsprechend des 
Vorschlages der Verwaltung auf 380 v.H. anzupassen und stimmt der Satzung über 
die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer zum 01.01.2018 zu. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

 
 
 

 

 9. Genehmigung/Beschlussfassung der Entwürfe der Wirtschaftspläne 
2018 der Eigenbetriebe:  
a) Versorgungs- und Verkehrsbetriebe 
b) Abwasserbeseitigung 
c) Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude 

 
II. Beschluss 
 
Der Gemeinderat genehmigt die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbe-
triebe, Versorgungs- und Verkehrsbetriebe, Abwasserbeseitigung und städtische 
Wohn- und Geschäftsgebäude. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 
 

 

 10. Genehmigung/Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2018 

 
II. Beschluss 
 
Der Gemeiderat beschließt den Haushaltsplanentwurf 2018. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 
 


